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Josef Markov: Kapitoly z dejin ceskeho zemskeho soudniho rizeni XII.—XVII. 
stoleti. [Kapitel aus der Geschichte der böhmischen Landrechtsorganisation 
vom 12. bis zum 17. Jh.] „Academia". Nakladatelstvi Ceskoslovenske akade-
mie ved. Prag 1967. 336 S. 

In einer Reihe von Studien hatte der Rechtshistoriker Josef M a r k o v in 
den dreißiger Jahren schon vieles zur Geschichte des Prozeßverfahrens im 
böhmischen Mittelalter veröffentlicht. Diese neue Darstellung — eine Publika-
tion mit langwieriger Vorgeschichte — bringt in elf (eigentlich zwölf) Kapiteln 
die wesentlichen Sachbereiche der Entwicklung des Landgerichtsverfahrens in 
Böhmen und Mähren. Aus Urkunden, Prozeßakten und den drei großen zeitge-
nössischen Sammlungen des Andreas von Duba, des Cornelius von Vsehrd und 
der mährischen „kniha Tovacovskä" hat sie der Vf. in anerkennenswerter und 
umsichtiger Kleinarbeit zusammengetragen. Rückgrat der Darstellung sind drei 
Kapitel über die Geschichte des Beweisverfahrens vom 12. bis zum 17. Jh. Aber 
auch die Kapitel zur Geschichte der Beweismittel, der Zeugnispflicht und des 
Zeugenverhörs verdienen nicht nur die Aufmerksamkeit des Rechtshistorikers. 
Das Buch sollte keine geschlossene Darstellung bieten; das deutet schon der 
Titel an. Gerade deshalb muß man freilich bedauern, daß hier eine Zusammen-
fassung fehlt, um die Grundlinien auch im Querverweis zu studieren. Das wäre 
besonders nützlich für eine vergleichende Geschichte des formalen Rechts und 
seiner Institutionen in Mitteleuropa. 

Bochum Ferdinand Seibt 

Winfried Irgang: Freudenthal als Herrschaft des Deutschen Ordens 1621—172S. 
(Quellen und Studien zur Geschichte des Deutschen Ordens, Bd 25.) Verlag 
Wissenschaftliches Archiv. Bonn—Bad Godesberg 1971. XVI, 276 S., 28 Abb. 
a. Taf., 2 Ktn. 

In der Festschrift für den Hochmeister des Deutschen Ordens Dr. Marian 
Turnier hatte Adolf Gottwald bereits einen sehr instruktiven Beitrag über die 
Deutschordens-Herrschaft Freudenthal im Dreißigjährigen Krieg geschrieben.Die 
vorliegende Arbeit weitet das Thema bis zum Jahre 1725 mit Hilfe einer Fülle 
von Primärquellen des Zentralarchivs des Deutschen Ordens in Wien und des 
Staatsarchivs Troppau aus. Sie ist eine der vielen wissenschaftlichen Anregun-
gen von Prof. Dr. Petry, Mainz, der sie auch als Dissertation angenommen hat. 

Die Gründung von Freudenthal, eine der ältesten Stadtgründungen Nord-
mährens um 1220, geschah durch Deutsche, die unter Leitung eines Lokators 
schon im Hinblick auf den reichen Bergsegen dieses Gebietes zwischen Altvater 
und Gesenke das dortige Land gerodet hatten. Das Magdeburger Recht war 
dominierend. Noch in der Mitte des 14. Jhs. gehörte Freudenthal zu den landes-
fürstlichen Städten. 1459 kam es in die Hand der Berka, um 1473/74 als Pfand-
besitz an die Herren von Würben. In dieser Zeit blühte der Bergbau stark auf. 
1550 wurde die Bergstadt Engelsberg gegründet, 1611 Würbenthai die Bergfrei-
heit verliehen. Neben den Hammerwerken und Schmelzhütten bestanden in der 
Herrschaft Drahtzieherwerke, Glashütten und Sägewerke. Nach der Schlacht am 
Weißen Berge floh der Parteigänger des Pfälzers, der Herrschaftsbesitzer 
Johann von Würben, zuerst nach Schlesien, später in die Niederlande. Die 
Herrschaft übernahm Erzherzog Karl, der zu gleicher Zeit Deutschordens-Hoch-
meister und Breslauer Bischof war. Der Übergabebrief wurde am 17. Juli 1621 
zu Wien ausgestellt. Die Herrschaft Freudenthal und die angrenzende Herr-
schaft Eulenberg wurden zu Deutschordens-Kommenden erhoben. Seit dieser 
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Zeit war die geschlossene Herrschaft die Kammerkommende des Hochmeisters, 
der zugleich auch noch zum Oberbefehlshaber von Schlesien ernannt wurde. 
Unter dem Ordensritter Georg Wilhelm von Elkershausen gen. Klüppel, vordem 
Komtur in Neisse, 1625 zum Statthalter eingesetzt, wurde eine auf eine echte 
Konfession gestützte Rekatholisierung, besonders aber eine straffe Wirtschafts-
führung eingeführt. Rechtsansprüche des Fürsten Karl von Liechtenstein auf die 
Herrschaft Freudenthal wußte Klüppel energisch zurückzuweisen. Während des 
dänischen Einfalls 1626 wurde er gefangengenommen, die Herrschaft mußte eine 
hohe Kontribution entrichten. Erst als Wallenstein die Herrschaft zurückerobert 
hatte, wurde Klüppel ausgetauscht. Wenn in der Zeit des Dreißigjährigen Krie-
ges das Freudenthaler Gebiet wirtschaftlich nicht völlig zusammengebrochen 
ist, war dies Klüppel, dem damals fähigsten Mann des Ordens, zuzuschreiben, 
der 17 Jahre die Herrschaft umsichtig und tatkräftig regierte. 

Der Hochmeister verlangte die Rekatholisierung der über die Hälfte noch 
protestantisch gebliebenen Bevölkerung, und Klüppel führte dies ohne 
Gewalt durch. Da er den Grund für den schlechten Erfolg der Gegenreformation 
in dem sittlichen Verhalten der katholischen Geistlichen erblickte, suchte er die 
religiöse Erneuerung bei den Pfarrern selbst und bei der Jugend in den Schulen 
durchzuführen. Zur Schwedenzeit, als die kaiserliche Armee Mengen aller Waffen 
benötigte, hob Klüppel die Eisenproduktion, die Musketen- und Geschützerzeu-
gung. Er besorgte sich vom Kaiser Schutzbriefe gegen die eigene Soldateska und 
verschonte so die Herrschaft vor Einquartierungen. Die Überschüsse der 
Herrschaft kamen dem Hochmeister zugute. Als Klüppel als Landkomtur 1641 
nach Franken berufen wurde, konnte er seinem Nachfolger eine ansehnliche 
Geldsumme und einen reichen Viehbestand übergeben. Von 1642 an wurde die 
Herrschaft Freudenthal von den Schweden bedrängt, 1643 das Schloß geplündert, 
die Güter zerstört. Erst nach dem Abzug der Schweden 1650 konnte der Wieder-
aufbau durchgeführt werden, den Untertanen wurden Aufbauhilfen gewährt, 
die Güter der heimkehrenden Soldaten für drei Jahre von Zinsen befreit, die 
Hammerwerke wieder in Betrieb genommen. Der seit 1653 als Komtur einge-
setzte Johann Caspar von Ampringen sorgte nicht nur für die wirtschaftlichen 
Belange, sondern ließ sich auch die religiöse und schulische Erziehung seiner 
Untertanen angelegen sein. Infolge der damaligen Reduzierung der Hammer-
werke wurden der Flachsanbau und der Garnverkauf die einzige Ernährungs-
grundlage der Bewohner. 1682 wurde Freudenthal im Hinblick auf die Ver-
dienste des Hochmeisters — er war damals Oberlandeshauptmann von Schle-
sien — zum Fürstentum erhoben. In den Türkenkriegen 1686 mußte der Deut-
sche Orden ein eigenes Regiment aufstellen, das der spätere Hochmeister Lud-
wig Anton von Pfalz-Neuburg befehligte. Die Herrschaft trug schwer an den 
Kriegslasten und der Türkensteuer, den Mißernten und der Münzabwertung. 
Das Jahr 1693 brachte den Leinwebern und Tuchmachern Arbeitslosigkeit. Aus-
führlich werden die durch Vergleich beigelegten Grenzstreitigkeiten mit dem 
Fürstentum Jägerndorf und der wegen der Exemtion in temporalibus und der 
Visitationen in den Ordenspfarreien entstandene Prozeß mit dem Olmützer 
Bischof geschildert. Letzterer wollte seine Jurisdiktionsgewalt auf den Orden 
ausdehnen und die Pfarrer nach seinem Gutdünken in den Deutschordens-
pfarreien einsetzen. Der bei der Rota in Rom anhängige, zudem sehr langatmige 
und kostspielige Prozeß sollte erst mit dem Tode des Bischofs endigen. Der 
Streit wegen der Pfarreien-Besetzung war selbst 1724 noch nicht zur Ruhe 
gekommen. 

Im Anhang bringt der Autor noch einige für das Verstehen der vorliegenden 




